Zeitschrift: ASMZ : Sicherheit Schweiz : Allgemeine schweizerische
Militarzeitschrift

Herausgeber: Schweizerische Offiziersgesellschaft

Band: 176 (2010)

Heft: 12

Artikel: Eidgendssische Abstimmung vom 13. Februar 2010 : Nein zur
Volksinitiative "Fur den Schutz vor Waffengewalt"

Autor: [s.n]

DOl: https://doi.org/10.5169/seals-131275

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 14.12.2025

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://doi.org/10.5169/seals-131275
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

SOG Vorstand

Eidgendssische Abstimmung vom 13. Februar 2011

Nein zur Volksinitiative
«Fiir den Schutz vor Waffengewalt»

Argumentarium der SOG

Worum es geht

Am 13. Februar 2011 stimmen die Schwei-
zerinnen und Schweizer iiber die Volks-
initiative «Fiir den Schutz vor Waffenge-
walt (Waffenverbots-Initiative) ab.

Die Initiative fordert im Zusammenhang
mit der Armee:

ein Verbot fiir Angehorige der Armee,
ihre Dienstwaffen ausserhalb des Mi-
litirdienstes zu Hause aufzubewahren;

cin Verbot, den aus der Wehrpflicht ent-
lassenen Armeeangehorigen ihre Waf-
fen zu iiberlassen.

Die Schweizerische Offiziersgesellschaft
empfichle die Initiative aus folgenden
Griinden zur Ablehnung:

=) Der Absender

Die GSoA und linksgriine Kreise atta-
ckieren mit dieser Initiative ein weite-
res Mal die Armee. Sie dient ihnen als
Etappe zur Abschaffung der Armee.

Der Milizsoldat soll seine Waffe nicht
mehr zu Hause aufbewahren. Damit
will man das Selbstverstindnis des
Milizsoldaten schwichen. Man miss-
traut ihm, diskreditiert ihn und hingt
ithm das Etikett eines Sicherheitsrisi-
kos an.

Die Initiative bringt nicht mehr Sicher-
heit, sondern greift ausgerechnet jene
200 000 Armeewaffentriger an, die im
Auftrag des Volkes Militdrdienst leis-
ten — in der wichtigsten Sicherheitsre-
serve unseres Landes —, und somit in
letzter Konsequenz ihr Leben zum
Schutz des Landes, seiner Bevélkerung
und seiner demokratischen Institutio-
nen einzusetzen haben.
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Die Initiative hat die Falschen im Vi-
sier und verrit damit ihre armeefeind-
liche Absicht. Den illegalen und da-
mit tatsiichlich gefihrlichen Waffen-
missbrauch kann die Initiative nicht
verhindern.

Die Initiative trdgt nichts zur allgemei-
nen Sicherheit des Biirgers bei, ver-
unglimpft jedoch die Armeeangehori-
gen. Dies allein wire Grund genug, die
Initiative abzulehnen.

=) Staatspolitisches Versténdnis

Ein freiheitlicher Staat vertraut seinen
Biirgern und baut auf ihre Selbstver-
antwortung. Das unterscheidet ihn von
totalitiren Systemen.

Vertrauen hat viele Facetten, eine da-
von ist das Anvertrauen der Waffe.

Die Schweiz blickt auf eine lange Waf-
fentradition zuriick, die von der Ver-
bundenheit zwischen dem Staat und
dem Biirger in Uniform zeugt.

Jedes Land hat Traditionen und Werte.
Wer diese mutwillig zerstort, nimmt
die Schwichung des Landes in Kauf.

Die Schweiz ist kein Verbots-Staat. Sie
grenzt die Freiheit ihrer Biirger dort
ein, wo sie fiir die andern gefihrlich
wird. Mit einem strengen Waffengesetz
ist diese Auflage erfiille.

=) Die militdrische Bedeutung

der persdnlichen Waffe

Die personliche Waffe gehort zur per-
sonlichen Ausriistung des Wehrman-
nes. Die Verfiigbarkeit dieser Ausriis-
tung, die komplett und einsatzbereit
zu Hause aufbewahrt wird, garantiert
eine rasche und effiziente Verfiigbarkeit

in allen Fillen, in denen Wehrminner
zum Dienst aufgeboten werden.

Der Soldat nimmt seine personliche
Wafte auch mit nach Hause, um seiner
ausserdienstlichen Pflicht, dem Schies-
sen des «Obligatorischen», nachzukom-
men. Diese Pflicht darf nicht mit einem
iiberdurchschnittlichen administrati-
ven und logistischen Aufwand verbun-
den sein. Lagert die Armeewaffe im
Zeughaus (Logistikzentrum), bedeutet
das fiir den Wehrmann je nach Wohn-
ort einen mehrstiindigen Reiseweg,

Die Absolvierung des «Obligatorischen»
ist das Minimum, was vom Milizan-
gehorigen verlangt wird. Wiinschbar
ist seine Teilnahme am Eidgendssischen
Feldschiessen, an kantonalen Schiitzen-
festen und weiteren ausserdienstlichen
Schiessanlissen. Je mehr Praxis der Schiit-
ze aufweist, desto sicherer wird er.

Darf der Armeeangehérige, wie es die
Initiative verlangt, die persénliche Waf-
fe nicht mehr zu Hause aufbewahren,
wird er diesen Schiessanlissen fern blei-
ben, und die Vertrautheit mit der Waf-
fe, welche auf die personlichen Eigen-
schaften des Schiitzen eingestellt ist,
nimmt ab.

* Je hdufiger der Armeeangehérige das

Schiessen trainiert, desto eher bleiben
seine soldatischen Grundfihigkeiten er-
halten und geben sie ihm die notwen-
dige Sicherheit in der Handhabung sei-
ner personlichen Waffe. Darin liegt der
Gewinn fiir die Armee und fiir die

Sicherheit.

=) Armee und Schiesssport
* Uber 200000 Mitglieder sind im Schwei-

zerischen Schiesssportverband (SSV),
dem viertgréssten Sportverband des Lan-
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liche Verbesserungen zugunsten der Si-
cherheit im Zusammenhang mit Armee-
waffen beschlossen. So zum Beispiel:

Die Waffenverbots-Initiative verlangt
die folgende Anderung
der Bundesverfassung vom 18. April 1999:

— Die Angehorigen der Armee be-
wahren die Taschenmunition nicht
mehr zu Hause auf (Art. 7 VPAA-

Art. 118a (neu) Schutz vor Waffengewalt VBS).

— Die personliche Waffe kann ohne
Angabe von Griinden in einem Lo-
gistik-Center oder einer Retablie-
rungsstelle deponiert werden (Art.
6a VPAA).

1 DerBund erldsst Vorschriften gegen den Missbrauch von Waffen, Waffen-
zubehorund Munition. Dazu regelt er den Erwerb, den Besitz, das Tragen,
den Gebrauch und das Uberlassen von Waffen, Waffenzubehsr und Mu-
nition.

— Zur Priifung von Hinderungsgriin-
den fiir die Uberlassung der person-
lichen Waffe kann der Fithrungsstab
der Armee die nétigen Auskiinfte ein-
holen und eine Personensicherheits-

priifung durchfiihren (MG Art. 113).

2  Wer Feuerwaffen und Munition erwerben, besitzen, tragen, gebrauchen
oder {iberlassen will, muss den Bedarf dafiir nachweisen und die erfor-
derlichen Fahigkeiten mitbringen. Das Gesetz regelt die Anforderungen
und die Einzelheiten, insbesondere fiir:

Berufe, bei denen sich der Bedarf aus der Aufgabe ergibt;

den gewerbsmadssigen Handel mit Waffen;

das Sportschiitzenwesen; — Wer die Dienstpflicht erfiillt hat,

die Jagd; kann die Armeewaffe nur mit einem

das Sammeln von Waffen. Waffenschein erwerben (Art. 11 und

12 VPA).

o anow

3 Besonders gefahrliche Waffen, namentlich Seriefeuerwaffen und Vorder-
schaft-Repetierflinten (Pump Action), diirfen nicht zu privaten Zwecken
erworben und besessen werden.

— Handhabt der Armeeangehérige im
Militirdienst die Ordonnanzwaffe
nicht ordnungsgemiss oder droht
die Gefahr von Missbrauch, so kén-
nen Behorden, Arzte, der Komman-
dant oder Dritte in einem raschen
und unkomplizierten Verfahren die
vorsorgliche Abnahme der Waffe er-
wirken (Art. 7 VPAA).

4 Die Militdrgesetzgebung regelt den Gebrauch von Waffen durch die An-
geh@rigen der Armee. Ausserhalb des Militdrdienstes werden die Feuer-
waffen der Angehdrigen der Armee in gesicherten Raumen der Armee
aufbewahrt. Angehorigen der Armee diirfen beim Ausscheiden aus der
Armee keine Feuerwaffen tiberlassen werden. Das Gesetz regelt die Aus-
nahmen, namentlich fir lizenzierte Sportschiitzen.

* Entgegen ihrem Titel trigt die Initia-
tive zum Schutz nichts bei. Dies hat
die strenge Waffengesetzgebung bereits
zur Geniige getan.

5 DerBund fiihrt ein Register fiir Feuerwaffen.

6 Erunterstiitzt die Kantone bei Aktionen zum Einsammeln von Feuerwaffen.

Er setzt sich auf internationaler Ebene dafiir ein, dass die Verfligbarkeit

von Kleinwaffen und leichten Waffen eingeschrankt wird. = Administrativer Leerlauf

¢ Die Initiative verursacht zusitzliche
Kosten, denn fiir die Aufbewahrung
der Armeewaffe braucht es Lagerriume

des, organisiert. Der SSV spielt eine
staatstragende Rolle in unserer Gesell-
schaft und gibt der Milizarmee als wich-
tiger Partner einen starken Riickhalt.

Die Annahme der Waffenverbots-Ini-
tiative schwiicht die Schiitzenverbinde
und damit auch die Milizarmee, wel-
che bisher immer auf die Unterstiit-
zung der Schiitzen in Armeeabstim-
mungen zihlen konnte.

Die Schikanen der Waffenverbotsini-
tiative verhindern faktisch das private
Schiessen mit der Armeewaffe und ge-
fihrden damit die Durchfiithrung von
Schiitzenfesten und Jungschiitzenkur-
sen sowie schliesslich auch des Obliga-

torischen Schiessprogramms. Das «Ob-
ligatorische» obsolet zu machen, ist ein
weiteres Ziel der Inidatve. Gelinge
dies, wiirde den Schiitzenvereinen das
cigentliche Fundament entzogen.

Eidgenéssische und kantonale Schiit-
zenfeste bedeuten nicht nur sportliche
Ereignisse, sie verkorpern ein Stiick
schweizerischer Tradition mit starker
Ausstrahlung auf die nationale Kohi-
sion.

= Sicherheit im Gesetz

* Im Militirgesetz und in dessen Aus-

fiihrungsverordnungen wurden wesent-

und zusitzliches Personal.

Das verlangte zentrale Waffenregister
l6st einen biirokratischen Mehrauf-
wand aus, ohne mehr Sicherheit zu ge-
nerieren. Die bereits bestehenden kan-
tonalen Register reichen vollauf.

Diese Initiative segelt unter einem
irrefiihrenden Titel, verunglimpft die
Armeeangehdrigen, schadet der Mi-
lizarmee und schwacht ihre Partner,
die Schiitzenvereine. Darauf gibt es
nur eine Antwort:

NEIN am 13. Februar 2011. |

ASMZ 12/2010 49



	Eidgenössische Abstimmung vom 13. Februar 2010 : Nein zur Volksinitiative "Für den Schutz vor Waffengewalt"

